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Kanton Aargau. 145

XIX. Kanton Aargau.
Lehrerschaft aller Stufen.

Reglement betreffend die Weiterbildungskurse für im Amte stehende
Arbeitslehrerinnen. (Vom 22. Dezember 1926.)

§ 1. Die Weiterbildungskurse für im Amte stehende
Arbeitslehrerinnen haben den Zweck:

1. Die durch Arbeitslehrerinnenbildungskurse und Praxis
gewonnene Berufsbildung zu vertiefen;

2. die Arbeitslehrerinnen zu befähigen, soweit dies im Laufe
weniger Tage möglich ist, den Handarbeitsunterricht an
hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen zu erteilen.

§ 2. Die Kurse werden abwechslungsweise in verschiedenen,

für die Teilnehmerinnen leicht erreichbaren Ortschaften des

Kantons abgehalten. Sie werden durch die Erziehungsdirektion
angeordnet und stehen unter staatlicher Aufsicht.

§ 3. Es sind je nach Bedürfnis jährlich 1 bis 2 Kurse
abzuhalten und zwar in einer passenden Ferienwoche. Ein Kurs
umfaßt in der Regel 6 Unterrichtstage zu 7 Stunden. Zur
Einführung wichtiger Neuerungen technischer und methodischer Art
können auch kürzere Kurse veranstaltet werden.

§ 4. In die Leitung eines Kurses teilen sich je zwei
Oberarbeitslehrerinnen. Die Leitung der Kurse von kürzerer Dauer
wird jeweilen von der Erziehungsdirektion hiefür besonders
geeigneten Personen übertragen.

§ 5. Die Behörden des Kursortes gestatten die unentgeltliche
Benützung eines guteingerichteten Lokales und kommen für die
Reinigung und wenn nötig auch für die Beleuchtung und
Beheizung desselben anf. Sie sorgen dafür, daß dem Kurse einige
Nähmaschinen zur Verfügung gestellt werden können, deren
allfällige Mietkosten der Staat übernimmt. Sie machen es ferner
möglich, daß dem Kurse Gelegenheit geboten wird, mit Mädchen
verschiedener Schulklassen Lehrübungen vorzunehmen.

§ 6. Der Staat bewilligt für jede Kursteilnehmerin ein Taggeld

von Fr. 3.—, vergütet den Kursleiterinnen ihre
Auslagen für Reise und Beköstigung mit Fr. 10.— per Person und
Tag und entschädigt eine allfällige Kursinspektion.

§ 7. Jeder Kurs ist den Arbeitslehrerinnen aller Kantonsteile

zugänglich. In einem Kurs können nicht mehr als 24
Teilnehmerinnen aufgenommen werden. Der Besuch derselben ist
fakultativ und unentgeltlich. Alles Arbeitsmaterial, wie Zu-
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schneidepapier u. s. w., sowie die persönlichen Lehrmittel bezahlen

die Teilnehmerinnen.

§ 8. Für jeden Kurs ist von der Kursleitung ein
Kursprogramm aufzustellen, das der Genehmigung der Erziehungsdirektion

untersteht. Zur Behandlung kommen jeweilen besonders

aktuelle, nach Fächern oder Stufen abgegrenzte Gebiete der
Arbeitsschule.

§ 9. Die dem Staate auffallenden Kosten werden aus dem
Kredit der Erziehungsdirektion für Bildungskurse gedeckt.

§ 10. Gegenwärtiges Reglement tritt nach dessen Genehmigung

durch den Regierungsrat in Kraft. Es ersetzt dasjenige
vom 19. Februar 1910, das hiemit aufgehoben wird.

XX. Kanton Thurgau.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1926.

XXI. Kanton Tessin.
1. Primarschule (Scuola primaria e Scuole maggiori).

I. Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico. (Del 10 maggio
1926.)

2. Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico. (Del 15 luglio
1926.)

3. Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico. (Del 25 agosto
1926.)

4. Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico. (Del 2 set¬
tembre 19*^6.)

5. Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico. (Del 18 set¬

tembre 1926.)

6. Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico. (Del 23 set¬

tembre 1926.)

7. Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico. (Del 7 ottobre
1926.)
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